
Vorname

Straße PLZ Wohnort

Telefon
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Stadtverwaltung, 71226 Leonberg Ihr Ansprechpartner 

Stadtverwaltung Leonberg
Steuerabteilung 
Herr Kleppel 
Belforter Platz 1
71229 Leonberg 

Herr Kleppel

Steuerabteilung 
Belforter Platz 1
Telefon 07152 990-2164 
Telefax 07152 990-2009  
h.kleppel@leonberg.de

Anmeldung einer Hundehaltung

Hundehalter 
Name

E-Mail

bisherige Anschrift:

Zahl der neu angemeldeten Hunde:

Ist es ein gefährlicher oder ein Kampfhund nach § 6 
der Hundesteuersatzung der Stadt Leonberg 
(siehe Rückseite) 

Nein Ja

Alter des Hundes heute:
Jahre: Monate:

*  NeinDarf bei Verlust des Hundes die Adresse
weitergegeben werden?

Ja

Werden im gleichen Haushalt mehrere Hunde  Nein
gehalten?  

Ja

Anzahl:

Die Hundesteuermarke habe ich erhalten Nein Ja
Nummer:

* freiwillige Angabe

Ort, Datum Unterschrift

Rasse:

win1
Linien



Die Stadt Leonberg hält sich strikt an alle datenschutzrelevanten Gesetze und 

Vorschriften, insbesondere an die Datenschutzgrundverordnung, (EU-DSGVO), das 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und das Telemediengesetz (TMG). Personenbezogene 

Daten werden von uns nur dann verarbeitet, wenn uns dies gesetzlich gestattet ist, oder 

Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.  

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, speichern wir Ihre Daten auf Grundlage von Art. 6 (1) b 

DSGVO zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage, sowie für den Fall, dass eine weitere 

Korrespondenz stattfinden sollte. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder eine sonstige 

Auswertung findet nicht statt, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung dazu 

(Art. 6 (1) e DSGVO). 

  

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für eine abschließende Bearbeitung Ihres 

Anliegens notwendig ist. Ausgenommen hiervon sind Daten, für die gesetzliche oder 

anderweitig vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten bestehen. Diese werden für die 

Dauer der jeweiligen Aufbewahrungsfrist gespeichert und im Anschluss routinemäßig 

gelöscht. 

Bei Versenden des ausgefüllten Formulars per E-Mail beachten Sie bitte, dass Ihre Daten 
ungeschützt übermittelt werden. Dadurch können diese von Dritten eingesehen und 
verändert werden. 

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Bearbeitung
Ende

erfasst am

Soll-List erg.:

Ja

Hundemarke Nr.

Ort, Datum Unterschrift

5.0102.

win1
Linien



Auszug aus der Hundesteuersteuersatzung vom 22.11.2000 mit Änderungen:

§6 Kampfhunde/gefährliche Hunde:
(1) Kampfhunde im Sinne dieser Satzung sind Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer 
Merkmale durch Zucht, oder Im Einzelfall wegen ihrer Haltung oder Ausbildung, von einer 
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist.

(2) Kampfhunde sind aufgrund rassespeziefischer Merkmale Hunde der folgenden Rassen und 
Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden:
- American Staffordshire Terrier
- Bullterrier
- Pitbull Terrier

(3) Die Eigenschaft als Kampfhund kann im Einzelfall, insbesondere bei Hunden der folgenden 
Rassen, sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen als den von Absatz 2 erfassten 
Hunden vorliegen, wenn Anhaltspunkte auf eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit 
gegenüber Menschen oder Tieren hinweisen:
- Bullmastif
- Staffordshire Bullterrier
- Dogo Argentino
- Bordeaux Dogge
- Fila Brasileiro
- Mastin Espanol
- Mastino Napoletano
- Mastiff
- Tosa inu

(4) Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung gelten Hunde, die ohne Kampfhunde gemäß 
Absatz 1 bis 3 zu sein, aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine 
Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. Gefährliche Hunde sind 
insbesondere Hunde, die
1. bissig sind
2. in aggressiver oder gefahrdrohender Weise Menschen oder Tiere anspringen oder
3. zum unkontrollierten Hetzen oder Reißen von Wild oder Vieh oder anderen Tieren neigen.

(5) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 3 und 4 wird durch die Ortspolizeibehörde 

festgestellt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte zurücksenden an:

Stadtverwaltung Leonberg 
Steuerabteilung 
Belforter Platz 1
71229 Leonberg 
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